
Verteidiger kritisiert Verfahren gegen V'orarb)~i~er
Das Cloppenburger Amtsgericht lehnte Prozess ab / Der Beschwerde der Staatsanwaltschaftwurdestattgegeben
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VON MATTHIAS NIEHUES

Oidenburg/ctoppenburg. Das
seItens des Cloppenburger
Amtsgerichtes abgelehnte
Hauptverfahren gegen zwei ehe
malige Vorarbeiter der Fleischin
dustrie muss doch noch in Tei
len vor dem Schöffengericht ver
handelt werden. Dies hat jetzt
das Landgericht Oldenburg nach
einer Beschwerde der Staatsan
waltschaft entschieden.

Verteidiger Jens Meggers aus
Osnabrück zeigt sich überrascht.
"Der Beschluss erging sehr
schnell. Ich hätte vorher ange-

hört werden müssen", sagt er.
Meggers will wegen der Rechts
widrigkeit Beschwerde einlegen.

Es scheint so, als bahnt sich
eine [ustiz-Posse an. Schon 2013
war gegen Sandor B. vor dem
Landgericht Oldenburg verhan
delt worden. Der Ex-Vorarbeiter
eines Subunternehmers einer
Schlachterei in Essen/Olden
burg wurde freigesprochen. Vom
angeblichen "Schreckensregi
ment", das Sandor B. in einem
Essener Schlachthof ausgeübt
haben sollte, blieb damals nichts
übrig. Zu widersprüchlich waren
die Zeugenaussagen - einige

entpuppten sich sogar als erlo
gen. Verteidiger Jens Meggers
sprach von einer "hundsgemei
nen Intrige",die ... der .• Chef des
Angeklagten . inszeniert habe.
Die vorsitzende Richterin kriti..,
siertedieAusbeurung der Ar
beitskräfte und forderte die Be
hörden auf, genauerhinzusehen:
Sander B. zeW~eisich aussagebe~

reit, damitgegenden UnterIleh-:
mer ermitteltwerdenkönne:

Stattdessen ermittelte die
Staatsanwaltschaftemeut·gegen
Sandor B. und einen weiteren
Mann aus Cloppenburg wegen
gemeinschaftlich gewerbsmäßi-

gerErpressung~n sechs .Fällen.
Der VOrwurf der Anklage: ·Die
Männer .. sollen von auslä:ndi
sC~~I:l·MitarbeiternbeiArbeits

und Hygieneverstößen Strafzal).
lungen bis zu 1000 Euro kassiert
haben. Das Amtsgericht>Clöp
p"nburg lehnte aber die~aupt

verhandlung im Oktober ab. Es
bestehe kein hinreichender Tat-:
verdacht, heißt es in·.. der··· Be-
schlussbegIÜndung. Darin wird
auch die Aussagequalität der
Zeugen bezweifelt.

Dagegen legte die Staatsan
waltschaft Oldenburg Beschwer
de ein. [etzt hat das Landgericht

.,e._"'·"

Oldenburg dieser Beschwerde
stattgegeben, allerdings nur in
zwei Punkten. Dafür ist nun
eben das Cloppenbuiger Schöf
fengericht/zuständig.• Meggers
Mandant soll den Einfluss' sei~
nes··.früJ1er~n .. Arbeiwebers·.b~s
heute .·sp~ren köIlnen. Einen
n~uen Job bei einerEmsteker
Schlachte,ei soll er deswegen
gleich wieder verloren haben; be
richtet sein Anwalt.

Laut Verteidiger [ens Meg
gers werde jetzt wieder ein sinn
loses und kostenintensives Ver
fahren geführt, das nur die
Staatskasse belasten würde.


